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eder Verfassung werden die wesentlichen 
Ziele vorangestellt. Hieran sollte sich die tat-

sächliche Politik orientieren und aus ihnen kann 
auch eine Gewichtung der verschiedenen Ziele 
abgelesen werden. So ist es jetzt (wieder) das Ziel 
der Verfassung, dass eine nachhaltige Entwick-
lung angestrebt wird. „Ein hohes Maß an Umwelt-
schutz und Verbesserung der Umweltqualität“ soll 
erreicht werden (1). Diese Formulierung ist als 
Definition des Begriffes der Nachhaltigen Ent-
wicklung gleichberechtigt mit Marktwirtschaft, 
Vollbeschäftigung und sozialem Fortschritt. Damit 
enthält die Definition der nachhaltigen Entwick-
lung alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, 
allerdings auf der Grundlage eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums. Die Umwelt behält ihren 
bisherigen Rang innerhalb der Ziele der Europä-
ischen Union. Der Umweltschutz steht gleich ne-
ben vielen anderen Zielen.
Hinsichtlich der Ziele kann zusammengefasst 
werden: Es gibt keine großen Rückschritte. Dies 
ist für eine neue, dem Namen nach sogar erste 
Verfassung Europas sicher eine wenig beeindru-
ckende Feststellung. Betrachtet man allerdings 
die ersten Vorschläge im Rahmen der Konvents-
diskussion wie etwa den Konventsentwurf vom 
sechsten Februar 2003, in denen der Schutz der 
Umwelt ein bloß flankierendes Ziel war und in 
denen das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung 
ebenso wenig enthalten war wie das Ziel, die Um-
weltqualität zu steigern, dann kann dieses Erhal-
ten des Status quo schon als ein Erfolg für die 
europäischen Umwelt-NGOs gelten. Im Zuge der 
Regierungskonferenz wurde an der Formulierung 
nichts mehr geändert. 
Ein kleiner Fortschritt ist, dass das Ziel der Nach-
haltigen Entwicklung auch auf alle auswärtigen 
Aspekte und Handlungen ausgedehnt wurde. Nach 
Art I-3 (4) müssen diese mit den Zielen der nach-

haltigen Entwicklung der Erde, der Armutsbe-
kämpfung und weiteren Zielen vereinbar sein. 
Damit werden die wesentlichen Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung auch in die Beziehung-
en der Europäischen Union zur übrigen Welt 
übertragen.

 staatsziel aber kein Grundrecht
Positiv ist die vollständige Integration der Charta 
der Grundrechte der Union aus dem Jahr 2000 in 
den Verfassungsentwurf zu bewerten. Aus Sicht der 
Umwelt ist dieser Fortschritt ohne große Auswir-
kungen, denn die Charta enthält kein Grundrecht 
auf eine saubere und gesunde Umwelt. Dafür findet 
sich über die Charta in der Verfassung die Staats-
zielbestimmung, in die Politik der Union ein hohes 
Maß an Umweltschutz und die Verbesserung der 
Umweltqualität einzubeziehen (2). Staatszielbe-
stimmungen sind keine einklagbaren Grundrechte, 
aber sie sind bei der Umsetzung von gemeinschaft-
lichen Politiken zu beachten und bei der Auslegung 
von Rechtsakten heranzuziehen. Insofern dürfte 
diese Bestimmung auf einer Ebene mit den oben 
behandelten Zielen der EU-Verfassung beziehungs-
weise der Integrationsklausel stehen. Das genaue 
Verhältnis dieser im Detail unterschiedlich formu-
lierten Vorschriften ist aber noch unklar. In der 
Präambel der Charta, die ebenfalls in den Verfas-
sungsentwurf integriert wurde, wird noch einmal 
das Streben nach einer Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung festgehalten.
Die Integration von Umweltaspekten in andere 
Politikbereiche wie Verkehrspolitik oder Chemie-
politik ist eine der wesentlichen Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Umweltpolitik. Dass dies 
auch geschieht, hat bislang die so genannte Quer-
schnittsklausel sichergestellt. Danach müssen die 
Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festle-
gung und Durchführung der Gemeinschafts-
politiken und -maßnahmen, insbesondere zur 

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, ein-
bezogen werden. Jetzt findet sich das Integrati-
onsprinzip am Anfang des Teils III der Verfassung 
(3). Es ist damit nicht mehr an einer so promi-
nenten Stelle wie die Querschnittsklausel im 
Amsterdamer Vertrag positioniert. Dafür steht das 
Prinzip dort, wo sie zumindest inhaltlich hinge-
hört, nämlich am Beginn des Teils, in dem es um 
die tatsächliche praktische Politik und deren Um-
setzung geht (4). Neu ist, dass das Erfordernis 
der Integration von Umweltaspekten für alle Poli-
tiken und Aktivitäten der Union gilt. Bisher war 
die rechtliche Wirkung der Integrationsklausel 
auf den EG-Vertrag beschränkt und galt nicht für 
den EU-Vertrag. 
Ein wichtiger Fortschritt für die Demokratisierung 
der Europäischen Union ist die Stärkung des Eu-
ropäischen Parlaments. Natürlich bedeutet mehr 
Demokratie nicht automatisch mehr Umwelt-
schutz. Aber demokratische Verfahren bedeuten 
mehr Transparenz und somit bessere Einfluss-
möglichkeiten der Öffentlichkeit und auch von 
Umwelt-NGOs auf die Entscheidungen. In der 
neuen Verfassung sind die Bereiche, in denen 
dem Parlament Mitentscheidungsrecht zusteht, 
deutlich ausgeweitet worden. Dies betrifft die Be-
reiche Landwirtschaft und Fischerei, Forschung 
und Technologie, Industrie und andere. Ein Mit-
entscheidungsrecht bei jedem Gesetzgebungsver-
fahren konnte nicht ereicht werden, obwohl dies 
für eine Demokratie eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte.

 Veraltete politikkapitel
Das Hauptproblem aus Sicht der Umwelt mit der 
neuen EU-Verfassung sind die veralteten Politikka-
pitel, die im Prinzip unverändert aus den bisherigen 
Verträgen übernommen wurden. Diese Regelungen 
stehen in direktem Konflikt mit dem übergeord-
neten Ziel einer nachhaltigen Entwicklung.
Landwirtschaft: Am deutlichsten ist die Diskre-
panz der Ziele im Bereich Landwirtschaft. „Ziel 
der gemeinschaftlichen Agrarpolitik ist es, die 
Produktivität durch Förderung des technischen 
Fortschritts, Rationalisierung der landwirtschaft-
lichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz 
der Produktionsfaktoren, insbesondere der Ar-
beitskräfte, zu steigern“ (5). Diese Ziele wurden 
1957 formuliert und passen nicht zur heutigen 
Agrarpolitik und schon gar nicht zu den Heraus-
forderungen für die Zukunft. Von ökologischer 
Landwirtschaft, nachhaltiger Entwicklung des 
ländlichen Raumes oder einer nicht nur auf Pro-
duktionssteigerung ausgelegten Landwirtschaft 
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findet sich kein Wort. Die Ziele und die weiteren 
Vorschriften dieses Bereichs brauchen dringende 
Überarbeitung.
Verkehr: Im Kapitel Verkehr sind nicht explizit 
eigene Ziele definiert, sondern es wird direkt Be-
zug auf die Ziele der Verfassung genommen. Aber 
bei den möglichen Maßnahmen geht es nur um 
Verkehrssicherheit und Marktregelungen, nicht 
um Verkehrslenkung oder Verkehrsvermeidung 
(6). Auch das Ziel gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen für alle Verkehrssysteme fehlt. Stattdessen 
gibt es die Vorschrift, dass bestimmte Maßnahmen 
den Bedürfnissen der europäischen Transportun-
ternehmer entsprechen müssen. Damit hat die 
Frachtlobby quasi Verfassungsrang. Um die nötige 
Richtung der zukünftigen Politik vorzugeben, 
braucht es einen direkten Bezug zu den Umweltzie-
len der Verfassung.
Umweltpolitik: Positiv ist, dass fundamental 
wichtige Prinzipien wie das Vorsorge- und das Ver-
ursacherprinzip übernommen wurden. Negativ 
dagegen ist die große Liste der Entscheidungen, 
die abweichend von der Regel im Rat einstimmig 
getroffen werden müssen. Dies betrifft alle steuer-
lichen Entscheidungen, etwa die Einführung von 
Öko-Steuern sowie Entscheidungen, die die Raum-
ordnung oder die Wahl der Energieträger beein-
flussen (7). Dies wird de facto dazu führen, dass 
diese Entscheidungen nicht getroffen werden oder 
nur einen windelweichen Kompromiss der 25 
Staaten hervorbringen. Somit ist die Handlungsfä-
higkeit der Union im Kerngebiet der Umweltpolitik 
stark eingeschränkt.
Energie: Neu eingeführt in die Verfassung ist das 
Energiekapitel. Bisher war das Tätigwerden der 
Union in diesem Bereich nur indirekt oder über 
Auffangkompetenzen möglich. Allerdings wurde 
diese Möglichkeit relativ häufig genutzt, wie etwa 
bei der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. In dem 
Kapitel wurden auch Umweltgesichtspunkte auf-
genommen. So soll die Erhaltung der Umwelt bei 
der Verwirklichung der konkreten Ziele der En-
ergiepolitik berücksichtigt werden. Bei den kon-
kreten Zielen werden die Förderung der Ener-
gieeffizienz, von Energieeinsparungen sowie die 
Entwicklung neuer und erneuerbarer Energie-
quellen genannt. Allerdings ist unklar, was unter 
„neuen und erneuerbaren“ Energiequellen zu 
verstehen ist. Entweder sollen neben erneuer-
baren auch neue fossile Ressourcen wie ÖL-
Schelfe oder Öl-Sände und nicht erneuerbare 
aber neue Technologien wie Wasserstoff oder 
Brennstoffzellen gefördert werden. Oder es be-
steht die Absicht, nur solche Energieformen zu 

fördern, die neu und erneuerbar sind. Dies wür-
de einen Ausschluss von alten erneuerbaren 
Quellen, in erster Linie der Großwasserkraft, be-
deuten. So positiv der Ansatz des Energiekapitels 
auch ist, er wird durch zwei gegenläufige Ent-
wicklungen zunichte gemacht. Erstens ist es kaum 
möglich, wie oben dargestellt, von europäischer 
Ebene Einfluss auf die Energiepolitik der Einzel-
staaten zu nehmen. Und zweitens bleibt es durch 
das Überleben des alten EURATOM-Vertrages bei 
einer klaren Bevorzugung der Nukleartechnik.
Mit dem alten EURATOM-Vertrag überlebt einer 
der Gründungsverträge den Verfassungsprozess. 
Dieser Vertrag fördert seit 1957 unverändert die 
europäische Nuklearindustrie. Es konnte verhin-
dert werden, dass der EURATOM-Vertrag direkt in 
die neue Verfassung integriert wurde. EURATOM 
steht jetzt allein, aber rechtlich gleichrangig ne-
ben dem neuen Verfassungsvertrag. Es ändert 
sich aber nichts an der Nuklearförderung durch 
überdimensionierte Forschungsförderung, an 
den EURATOM-Krediten für Neu- und Ausbauten 
sowie an dem Herausnehmen des Nuklearsektors 
aus den europäischen Binnenmarkt- und Wettbe-
werbsregeln. 

 fazit
Es gab keinen Schritt rückwärts, aber auch nur 
wenige kleine Schritte nach vorne. Im Teil III ist 
kein Fortschritt für die Umwelt zu erkennen. Die 
Regelungen stehen im Konflikt zu den Zielen der 
Verfassung. Mit EURATOM überlebt ein völlig ver-
alteter Gründungsvertrag der EU.

anmerkungen 
(1) Art. I-3 (3)
(2) Art. II-37
(3) Art. III-4
(4) Art.6
(5) Teil III, Kapitel III, Abschnitt 4
(6) Teil III, Kapitel III, Abschnitt 7
(7) Teil III, Kapitel III, Abschnitt 5, Artikel III-130
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